
Vsrr GerMcheuLchmsthaffte ^ . n
Pfarr/oder LencLcium . davon allerdings befrcyet . Cs hat auchder Kauffer den darfür aufgelegten Kauffschilling nicht wieder zuruck
Zu begehren/sondern ist gleichstes der Psarr/oderLenc6cio , verfallen»

. : § . 2Z.
Wann ein Lehens -Herr sechsten / oder durch andere / seinenLehens-

Pfarrer / oder kcneLciaten / mit gefährlichen Straichen bößlich / und
fteventlich am Leib verletzt/ oder gar umb das Leben gebracht/ so hatEr damitdieLehenschafftverwürcket / und ist die Lehens -Pfarr / oderöenckcwm hinfüran davon gäntzlichen befreyet/ auch die Loll ^ ur
dem Orclinsrio zuständig.

§ . 24.
Wofern ein Lehens -Herr sich seiner Lehens -Pfarr / oder Stifft -Gü-

ter/ gefährlicher Miß anmasscte / oderHnsten in andere Weeg / dem¬
selben grossenSchaden / und BefchwärnuMMete/solle Er / neben

Lehen-
,cyassl ver >u,ngr >eyn/und dle^ oU -irur solcher Lehens-Psarr/oder Le-ncücü , dem Oröii-mric, zustehen. § . 2Z.

Jedoch ist hiebey zu mercken / daß keiner seiner Geistlichen Lehen-
schastt/aus erner/oder andern hiervor gefetzten Ursach/ohne Vorgehen«
derRechttlchcrErkanntnuß/entsetzet/und solcheErkanntnuß/wie auchalle andere Streitt/undBerechtigungen / die Geistliche Lehenschafften
betreffend / vor Unsere N . Oe . Regierung unmittelbar fürgenommenwerden sollen. § . 26.

Letzlichen ist zu wissen / daß im Fall bey einer / oder andern Geist-
ttchen Lehenschafft m denen aufgerichtenStifft - Brieffen sonderbar-
jedoch sonsten zulässige Beding - und Verordnungenbegreisfen/welche
diesen Unseren Satzungen etwann zugegen / oder hierin gar nicht be¬
dacht wären / hierdurch solchen absonderlichen Beding- und Verord-

Vttbleibenhabenftlle
"" " ^ Indern ^ bey denenselben gleichwol sein

nderker Mul/
on MatMyen.

csc» SV

§ . 5.Er Vogtheyen seynd in diesem Unseren Erst-
Hertzogthum Oesterreich unter der EnnS zweyerley /
Erb - und Bett - Vogtheyen/ über Geist - oder Weltliche
Güter / und haben ihren Ursprung von uralten Zeitten/" 2 aus
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auß dem genommen / daßGeist-und Weltliche Grundherr«« / für«
nemblich zu Kriegszeiten / ihre Grund-Unterthanen / umb bester«
Schutzeswillen/ an mächtigere gevogt / und in derselben Schutz/
und Schirmb / vorbehaltlich der Grund - Obrigkeit / ergeben /

Wann nun solche Anvogthung allein auff eine gewisse
Zeit / oder auffWohlgefallendeß Grund - Herrnsbesitze.
ben / wird es ein Betk-Vogthey genennt. So es aber
dergestalt beschehen / daß dieselbe für / und für Erblr.
chen bey ihme Vogtherrn / seinen Erben / und Äachkom»
men bleiben solle / ist / und Heist es ein Erb-Vogthey.

§. 2.
Deßqleichen wann einer ein Gottshauß / oder geistlichesLene-

Rcmm stifstet / oder aber Holden darzu widmet / und ihme in der
Stifftung die Vogthey darüberVorbehalt / so ist cö auch für em Erb-
Vogthey zu halten . ,

§. b*
Zwischen diesen beeden/ als Erb -und Bett -Vogtheyen/ ist der Un-

rerschied M deme / daß die Erb-Vogtheyen ohne sonderbahre / zu Ver-
würckunggenugjamcUrsachen/unanffkündlich/und unwiderrufflich:
die Bett - Vogtheyen aber nach bestimmter Zeit/und zu des Grund-
Herms/oder Stiffters Wohlgefallen/ dem erkiesten Vögten/ oder des¬
sen Erben / wiederumbcn aufgekündetwerden mögen / darwider dann
auch derselbe Vogt sich einiger Verjährung nicht zu behelffen.

§ . 4.
Wann einer ein Vogtey Zwey und Dreyssig Jahr in ruhiger

koL§ , oder Gebrauch gehabt/ ob er schon darumben/daß es ein Lrb-

Vogthey seye / nichts Schrifftliches fürzuweisen / so solle es doch für
rin Erb -Vogthey gehaltenwerden / es wäre dann / daß der Grund-
Herr/ oder Stiffter/mit Brifflichen Urkundten/oder in andereWeeg/
genugsamb beweisen/oder darthun möchte / daß es allein ein Bett-
Vogthey seye ; Jedoch ist obvermeldte Verjährung der Zwey und
Dreyssig Jahren / allein gegen denen Weltlichen Grund - Herrn zu
verstehen/ dann/ die Geistlichen Grund-Herren betreffend/ lassen Wir
esbey denen/den Achten^rtü Sechzehenhundert Ein und Dreys-
sig/lmd Neundten^lmtü / enno SechzehenhundcrtVier und Drcys-
sig/ergangenenResolutionen der Zeit allerdings verbleiben.

§ - H«
Ein Vogt-Herr hat von seinen Vogt - Holden / den schuldigen

Vogt-



vo» Vogtheye »» r z
Vogt -Dtenst/ jedoch ohne Staigerung / wie auch das jenige / Was er
Vogt -Herr sonsten in alt hergebrachterVolles hat/einzunemmen/und
zu fordern / hingegen ist der Vogt - Herr seine Vogt - Holden jederzeit
ttekvlich zu schützen/ verbunden.

§ . 6.
Der Vogt - Herr ist schuldig / fleissigeObsicht zu haben / daß die /

unter seine Vogthey gehörigen Kirchen -oder andere Geistliche Stifftö-
Gütter / und Einkommen/Lreulich verwaltet / und darüberJährlich /
oder längist inner zwey Zähren / Ehrbare Raittung bey der Kirchen /
und zwar in dem Pfarr -Hoff / wo einer vorhanden / da aber nicht / in
einem anderen / der Kirchen nahend gelegenem tauglichen Hauß / mit
Vermeidung aller unnothwendigen Unkosten / gethan werde. Und
solle sich der Vogt -HerrMdem Pfarrer / wegen derRaittungs -Auff-
nemmung/ eines gewisien TagS/und StuMvcrgleichen/auch solches ^
Vierzehen Tag vorher» / von der Lantzl / damit so wohNder Grund-
Herr alsPfarrmrnnig/und sonsten ein jeder/ so darbry imereilut , er¬
scheinen möge/ verkündet: auch wann die Raittungcn ordentlich auffr
genommen / selbige vom Pfarrer / und Vogt -Herrn also gleich in loco
rLriücirt, unterschriben/und gcfertigetwerden . Was aber die Auff-
nemmung der Kirchen -Vätter / oder Zech -Pröbst/ anbelangt/ solle zu¬
vor von dem Vogt - Herrn die Pfarr - Mennig mit ihrem Vorschlag
vernommen / und auß denen Pfarr -Kindern alsdann Ehrlich - Gewiß
ftnhaffüund Wohlhabige Männer bestelltwerden.

§. 7-
Was im vorstehendem §. der Kirchen - Raittung halber / für den

Vogt - Herrn geordnet / ist nicht dahin zuverstehen / als ob dardurch
der Lehens - Herr darvon abgeschlossenwäre / sondernwann / neben
dem Vogt -Herrn/auch ein besonderer Lehens -Herr vorhanden/soll es
gleichwohl bey dem / was oben in dem Titl von der Geistlichen Lehen-
schafft/ § . 14 . zugelaffen / sein Verbleiben haben.

§- 8 . . .
Wann ein Vogt -Herr sechsten/ oder durch andere / seinen Pfarrer/

oderLenellciäten / mit gefährlichen Straichenbdßlich/und frävmt-
lich am Leib verletzt/oder gar umb das Leben gebracht rNicht weni¬
ger/ wann er seine Geistliche/ oder WeltlicheVogthey mißbrauchet?/
und der Kirchen -oder Vogthey Gütter gefährlicher Weiß sich anmas-
sete oder sonst in ander Weeg denselben / an statt deß Schuldigen
Schutzes/selbst grossen Schaden/und Beschwärnuß zufügete/A hat
er dardurch / neben gebührender Erstattung deß angethanen Schm
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dens / die Vogthey verwürckt / jedoch soll er derer / ohne vorgehende
RechtlicheErkanntnuß/ nichtentsetzet werden.

§ 9 «
Was aber im Titl von Geistlichen Lehenschafften/ bey dem letz¬

ten § . wegen absonderlicher Bedingend Verordnungen / gemeldt
worden / ist auch von denen Gcist-oder Weltlichen Vogtheyen zu-

von alters hero" ^ ' die

Dorff-

D §. i-
Erstlich / alles was zu Erhaltung des gemainen Weesens in ei¬

nem Dorff nothwendig ist / als Policcy / infcLkions-und andere
Landsfürstliche Ordnungen/ gebührt der Dorff-Obrigkeit darüber

§ . 2.
Der Dorff - Obrigkeit ist auch ins gemain / dasSchenckrecht/

oder Leuthgeben im Dorffdas halbe Jahr / als von St . Georgi / biß
St . Michaelis Tag zueständig . Jedoch solle hiedurch denen Unter-
thanenan deme / so fie diß Orths durch langwierigen ersessenen Ge¬
brauch / in der Leuthgcbschafft hergebracht/ nichts benommen seyn.

§ . 3-
Die Rumdr -und Rauffhändl / welche sich ausser deß Dachtropf-

fen/ md Hauß -Hoffs/ aufsGassen/ und Straffen inn-und ausserdeß
Dorffs zuetragen/und nichtLandsgerichtmäffigseynd/hat dieDorff-
Obrigkeit abzuhandken/undzubestraffen / auch im Fall die Sachen
Landsgerichtmäffig weren / suvd der Dorff-Herr nicht zugleich das
Landtg-ericht hätte / die Thätter Unserer außgangenen neuen Landge,
richts-Ordnung gemäß / dahin zu liefern»

§ ° 4 '
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